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& SACHVERHALT

Hinweis: Der Sachverhalt ist abgewandelt nach VG Gera ThürVBl 2005, 258 ff.

Das Bezirksamt Harburg – Dezernat Bürgerservice – verwaltet einen öffentlichen Camping-
platz in den Harburger Bergen. Camper C ist auf dem idyllisch mitten im Wald gelegenen
Platz Dauergast und hat einen Nutzungsvertrag für seinen Standplatz, den er seit vielen Jahren
jährlich vertraglich verlängert. Eines Tages überlegt er sich, dass eine Blockhütte anstelle seines
alten Campingwagens doch eine echte Verbesserung wäre. C weiß von einem Freund, dass das
von ihm gewünschte Blockhaus nicht mehr zu den genehmigungsfreien Anlagen nach der
Bauordnung gehört. Er schreibt deshalb im Februar 2012 an das Bezirksamt und bittet, ihm zu
erlauben eine Holzblockhütte an seinem Standplatz zu errichten und zwar „so ähnlich wie sie
als größte Version in verschiedenen Baumärkten in Hamburg angeboten wird.“ Das Bezirks-
amt Harburg – Dezernat Bürgerservice – antwortet dem C am 20.3.2012 mit folgendem
Schreiben:

„Sehr geehrter Herr C,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag vom 15.2.2012 vom Bezirksamt Harburg –
Dezernat Bürgerservice – unter Berücksichtigung des § 66 HmbBauO (fliegende Bauten) und
ihres Nutzungsvertrages vom 12.4.2007 genehmigt wird. Mit der erneuten Verlängerung Ihres
Nutzungsvertrages im April 2012 wird Ihre Baugenehmigung wirksam. Wir wünschen Ihnen
weiterhin einen angenehmen Aufenthalt auf unserem Campingplatz.

Mit freundlichem Gruß

Amtsrat Z“

C verlängert seinen Nutzungsvertrag um ein weiteres Jahr und errichtet im Sommer 2012 eine
Blockhütte von 5 x 5 m Grundfläche. Als die zuständige Bauprüfabteilung des Bezirksamtes
von dem Blockhaus auf dem Campingplatz erfährt, erlässt sie nach Anhörung des C eine
Beseitigungsverfügung gemäß § 76 I HmbBauO, die ausführlich begründet ist und auch
ansonsten den Anforderungen an eine typische Verfügung genügt. Diese wird dem C ord-
nungsgemäß zugestellt. Hiergegen legt C acht Wochen später schriftlich Widerspruch ein und
beruft sich auf die im März 2012 erteilte Genehmigung.

Der zuständige Widerspruchsausschuss möchte über diesen Widerspruch entscheiden und fragt Sie, ob
er zulässig und begründet ist.

Hinweis: Der Widerspruchsausschuss ist eine Besonderheit des Hamburgischen Rechts, s. § 7 II
HmbAGVwGO u. Verordnung über Widerspruchsausschüsse vom 24.3.1987, zuletzt geändert am
6.7.2006, die für die weitere Falllösung aber keine Bedeutung haben.

Die zitierten Normen der Hamburgischen Bauordnung (HmbBauO) lauten:

§ 66 Genehmigung Fliegender Bauten
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten
wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste gelten nicht als
Fliegende Bauten.

§ 76 Herstellung ordnungsgemäßer Zustände
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert, so
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kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung der Anlage anordnen, wenn
nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Werden Anlagen im Wider-
spruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, so kann diese Nutzung untersagt werden.

& LÖSUNGSVORSCHLAG

A. DIE ZULÄSSIGKEIT DES WIDERSPRUCHS

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges
Das Widerspruchsverfahren ist nach § 68 VwGO nur vor der Erhebung einer Anfechtungs-
oder Verpflichtungsklage durchzuführen. Deshalb ist bereits für das Vorverfahren zu unter-
suchen, ob eine anschließende Klage durch die Verwaltungsgerichte zu entscheiden wäre. Weil
das Baurecht keine Spezialzuweisung zu den Verwaltungsgerichten enthält, ist die General-
klausel des § 40 I VwGO anzuwenden. Die Vorschrift verlangt zunächst eine öffentlich-recht-
liche Streitigkeit, um den Weg zu den Verwaltungsgerichten zu eröffnen. Nach der über-
wiegend vertretenen Sonderrechtstheorie sind Streitigkeiten öffentlich-rechtlich, wenn die
streitentscheidenden Normen sich nur an Hoheitsträger wenden und nur Hoheitsträger
berechtigen und verpflichten, nicht aber jedermann (Kopp/Ramsauer, VwVfG, 13. Aufl. 2012,
§ 1 Rn. 15; Erbguth, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2013, § 5 Rn. 10; Hufen, Ver-
waltungsprozessrecht, 8. Aufl. 2011, § 11 Rn. 17; Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 2012, § 40
Rn. 11; Würtenberger, Verwaltungsprozessrecht, 3. Aufl. 2011, § 11 Rn. 131; Schmidt, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 16. Aufl. 2013, Rn. 29 ff.; Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht,
18. Aufl. 2011, § 3 Rn. 13). Als streitentscheidende Vorschrift ist hier § 76 I HmbBauO als
Ermächtigung zum Erlass einer Beseitigungsverfügung relevant. Die Bestimmung berechtigt
nur die Bauaufsichtsbehörde und damit einen Hoheitsträger. Sie wendet sich nicht an jeder-
mann und ist damit als öffentlich-rechtliche Norm einzuordnen. Folglich ist eine öffentlich-
rechtliche Streitigkeit gegeben.

Anhaltspunkte für eine verfassungsrechtliche Streitigkeit sind nicht zu erkennen. Außerdem
gibt es keine Zuweisung an ein anderes Gericht, sodass die Voraussetzungen des § 40 I VwGO
erfüllt sind und die weiteren Normen der VwGO angewandt werden können.

II. Statthaftigkeit des Widerspruchs
§ 68 I VwGO setzt hinsichtlich der Statthaftigkeit des Widerspruchs voraus, dass ein Ver-
waltungsakt angefochten werden soll.

Ein Verwaltungsakt liegt nach § 35 S. 1 HmbVwVfG vor, wenn eine Behörde eine Maß-
nahme auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft, die einen Einzelfall mit Rechtswirkung
nach außen regelt. Das Bezirksamt Harburg nimmt Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahr und ist somit Behörde iSd § 1 II HmbVwVfG (§ 1 IV VwVfG). Dass die Beseitigungs-
verfügung auf der Basis des § 76 I HmbBauO als öffentlich-rechtlich einzuordnen ist, wurde
bereits unter A.I. geklärt. Die Entscheidung über die Beseitigung des Blockhauses betrifft den
Einzelfall des C. Schließlich wird C hierdurch verpflichtet, die Blockhütte abzureißen, womit
eine Rechtswirkung nach außen erzielt wird, dh über die Behörde selbst hinaus. Somit stellt
die Beseitigungsverfügung einen Verwaltungsakt dar.

Da die Ausnahmetatbestände des § 68 I 2 VwGO nicht einschlägig sind, ist der Widerspruch
des C statthaft.

III. Widerspruchsbefugnis
§ 42 II VwGO wird im Widerspruchsverfahren analog angewandt, weil es sinnvoll erscheint,
Popularwidersprüche zu verhindern (Würtenberger aaO § 23 Rn. 359; Hufen aaO § 6
Rn. 20 ff.; Erbguth aaO § 20 Rn. 8; Kopp/Schenke aaO § 69 Rn. 6.) Die Klagebefugnis ist zu
bejahen, wenn es nach dem Vortrag des Klägers zumindest möglich erscheint, dass ihn der
angefochtene Verwaltungsakt in eigenen Rechten verletzt (sogenannte Möglichkeitstheorie;
Hufen aaO § 14 Rn. 108; Würtenberger aaO § 21 Rn. 274; Erbguth aaO § 9 Rn. 10; Kopp/
Schenke aaO § 42 Rn. 66). Die Beseitigungsverfügung könnte C in seinem Eigentümerrecht
aus Art. 14 I 1 GG beeinträchtigen, da der Abriss der ihm gehörenden Blockhütte angeordnet
wird. Weil die Beseitigungsverfügung eine Belastung darstellt, wird C jedenfalls in seinem
Grundrecht aus Art. 2 I GG (Allgemeine Handlungsfreiheit) möglicherweise verletzt. Im
Ergebnis ist C widerspruchsbefugt.

IV. Form und Frist
Im Sachverhalt findet sich die Information, dass C seinen Widerspruch schriftlich bei der
zuständigen Behörde eingereicht hat. Somit sind die Formerfordernisse des § 70 I VwGO
gewahrt.

§ 76 HmbBauO als
streitentscheidende Norm

Art. 14 als möglicherweise
verletztes Recht
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